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 Veröffentlicht am 17.01.1995

Index

21/03 GesmbH-Recht

66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

Norm

ASVG §4 Abs2;

GmbHG §20 Abs1;

Beachte

Nachstehende Beschwerde(n) wurde(n) zur gemeinsamen Entscheidung verbunden 93/08/0183 bis 93/08/0186

Besprechung in:ZAS Nr. 6/2009, S 333 bis 338;

Rechtssatz

Weisungen der Gesellschafter, die auf Grund eines DienstverschaAungsvertrages zur Verfügung gestellt werden, sind

im Rahmen des § 20 Abs 1 GmbHG, soweit sie die näheren Umstände der Erbringung der Dienstleistung betreAen,

solche aus eigenem Recht und beruhen nicht etwa auf einem Delegationszusammenhang mit dem

Verleihunternehmen aufgrund der mit diesem getroffenen Vereinbarungen.

Schlagworte

Besondere Rechtsprobleme Verhältnis zu anderen Normen Materien Sozialversicherung Handelsrecht

GesellschaftsrechtDienstnehmer Begriff Persönliche AbhängigkeitDienstnehmer Begriff Einzelne Berufe und

Tätigkeiten Diverses
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